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Die Schweizer Fachzeitung
fürTourismus

L’hebdomadaire pour le tourisme
Gegründet/Fondé 1892

Fachzeitschrift
«Panorama» neu

lanciert
«Panorama» infomiert fundiert aus
den und über die Themenbereiche
Berufsbildung, Berufs-, Studien-
und Laufbahnberatung sowie Ar-

beitsmarkt. Sie erscheint morgen
Freitag mit erweitertem inhaltli-
chem Konzept und in neuem
Layout. Die neue Heftarchitektur
ermöglichtimVergleichzurbisheri-
gen Erscheinungsweise zusätzliche
journalistische Formen und In-
haltsgefässe und trägt zu mehr Ab-
wechslung bei der Lektüre bei. dst

Panorama erscheint 6-mal pro Jahr in deutscher
und französischer Sprache. Weitere Infos unter
www.panorama.ch

Im Standortwettbewerb spielen
weiche Faktoren wie die Lebens-
qualität eine immer stärkere Rolle.
Was aber beeinflusst die Lebens-

Kultur und
regionale Marken

als Erfolgsfaktoren

qualität in einer Region? Wie wird
sie wahrgenommen? Und wie kann
sie gesteigert werden? Wertvolle
Empfehlungen–mitvielenBeispie-
len und Fallstudien – liefern die Ba-
sis für ein erfolgreiches strategi-
sches Standortmanagement in der
Praxis. dst

Harald Pechlahner, Monika Bachinger (Hrsg.);
Lebensqualität und Standortattraktiviät, 361
Seiten, Fr. 89.90, ISBN 9783503116055

Frage:Unser Seminarhotel rech-
net bei der Mehrwertsteuer mit
dem Saldosteuersatz ab. Im 2010
erweitern wir unsere Kapazität.
Danach erwarten wir einen Um-
satz von über 3 Millionen Franken.
Welcher Handlungsbedarf be-
steht für uns und hat das neue
Mehrwertsteuergesetz mit In-
krafttreten ab 1.1.2010 für uns
Auswirkungen? G. O. aus E.

Antwort: Sie haben Glück! Mit In-
krafttretendesneuenGesetzeshaben
die Mehrwertsteuerpflichtigen die
Möglichkeit, die Abrechnungsme-
thode mittels Gesuch bis zum
31.3.2010 auf den Stichtag 1.1.2010 zu
wechseln. Sie können also von der
Saldosteuersatzmethode auf die ef-
fektive Abrechnungsmethode wech-
seln und gewinnen dadurch Geld,
denn die mit Ihrer Kapazitätserweite-
rungverbundenenInvestitionensind
vorsteuerbelastet. Diese Vorsteuer
könnenSieabernurmitdereffektiven
Abrechnungsmethode geltend ma-
chen. Investieren Sie beispielsweise
1 Mio. Franken, so verlieren Sie mit
dem Saldosteuersatz 70600 Franken.
Stets wenn hohe Investitionsvorha-
ben anstehen oder wesentliche
mehrwertsteuerbelastete Auslagen
erwartet werden, ist die effektive Ab-
rechnungsmethode vorzuziehen.

Nicht für alle Unternehmen
gleichermassen interessant

Saldosteuersätze sind für Unter-
nehmen ratsam, welche in einem

Wie soll man versteuern?

HUGO SCHMID
DIPL. STEUEREXPERTE

TREUHANDGESELLSCHAFT
BOMMER+PARTNER
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Haben Sie Fragen?
Adresse: redaktion@htr.ch,
Stichwort Ratgeber, oder
htr hotelrevue, Redaktion
Ratgeber, Postfach, 3001 Bern.
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Zeithorizont von mindestens einem
Jahr keine umfangreichen Investitio-
nen planen und keine hohen Ausla-
genmitMehrwertsteuerbelastunger-
warten.

Von den 320000 Steuerpflichtigen
wenden etwa 100000 den Saldosteu-
ersatz an. Ziel und Zweck der Saldo-

steuersätze besteht darin, Unterneh-
men bis zu einem Umsatz von 5 Mil-
lionen Franken (nach altem Recht
3 Millionen Franken) und einer jähr-
lichen Steuer von 100000 Franken
(mit dem für sie massgebenden Sal-
dosteuersatz gerechnet) administra-
tive Erleichterungen zu gewähren.

Neuerungen für die Branche
per 1. Januar 2010

Für das Gastgewerbe gelten im
Mehrwertsteuergesetz folgende
wichtigsten Neuerungen:
– Sondersatz von 3,6 Prozent für die
Hotellerie wird bis Ende 2013 weiter-
geführt.
– Neu wird auf Getränken und Ver-
pflegungsauslagen der volle Vorsteu-
erabzug gewährt.
– Macht aufgrund der kalkulatori-
schenBerechnungbeiHalb-undVoll-
pensionsarrangement sowie Semi-
narangeboten der Teil Beherber-
gung/Frühstück mindestens 70 Pro-

zent des Gesamtarrangements aus,
unterliegt das Gesamte dem Satz von
3,6 Prozent.
– BeiLeistungenandasPersonalwird
die Steuer vom tatsächlichen Entgelt
berechnet. Die Frage, ob eine Leis-
tung mehrwertsteuerpflichtig ist,
richtet sich nun danach, ob eine Leis-
tung gemäss Lohnausweis steuer-
pflichtig ist.
– BeigastgewerblichenLeistungenist
der Ort massgebend, wo die Dienst-
leistung tatsächlich erbracht wird.
– Neu ist die Abgabe von Nahrungs-
mitteln mittelsVerpflegungsautoma-
ten zum reduzierten Steuersatz von
2,4 Prozent zu versteuern.

Rechnen lohnt sich: Gewisse Unternehmen sollten den Saldosteuersatz anwenden.

Änderungen der Steuersätze per 1.1.2011

Steuersätze bis 31.12.2010

Saldosteuersatz Effektiver Satz
Hotel (Sondersatz) 2.0 Prozent 3.6 Prozent
Restauration (Normalsatz) 5.0 Prozent 7.6 Prozent
Reduzierter Satz - 2.4 Prozent

Steuersätze ab 1.1.2011

Hotel 2.1 Prozent 3.8 Prozent
Restauration 5.2 Prozent 8.0 Prozent

2.5 Prozent
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